
Vorsorge in KMU — gewusst wie
Die Ausgestaltung der Vorsorge in KMU 1st an gesetzliche Anforderungen gebunden.

Eine Patentlosunggibtes nicht._voN BRUNO LEDERGERBER

Haufig nehmen Eigentu-

mer von KMU die Vor-
sorge auf die Ieichte Schulter. Dies zu

Unrecht. Mit der Einfuhrung des Bun-

desgesetzes uber die berufliche Vor-

sorge BVG 1995 hat zwar die Bundes-

verfassung einen weiteren Pfeiler im

3-Saulen-Konzept erhalten. Dennoch

empfiehlt es sich, die Revisionen der

AHV und IV sowie nicht zuletzt die
BVG-Revision und deren Bestimmun-

gen bei der optimalen Gestaltung der

Vorsorge im Auge zu behalten. Der

Autor zeigt im Artikel Knackpunkte urid

Gefahren auf, die Inhaber von KMU

bei der beruflichen und individuellen

Vorsorge berucksichtigen soliten.

BRUNO LEDERGERBER
ist Mandatsk'iter bei sankt
gallen ag und nebenamtlicher
Dozent am KMU-Institut der
Universität St. Gallen.

I

nhaber von KMU sind nur dann
obligatorisch dem BVG untersteilt,

wenn sie die rechtliche Stellung als

Arbeitnehmer besitzen. Inhaber einer

Ein-Mann-GmbH oder Em-Mann-AG

gelten entsprechend als Arbeitnehrner,

Inhaber von Einzel- oder Kollektivfir-

men hingegen nicht. Letztere können
sich indes freiwillig dem BVG unter-

stellen. Die Grenzen des BVG sind

Minimalanforderungen zu verstehen,

bessere und höhere Leistungen sind

dabei jederzeit maglich. Löhne unter

19 890 Franken (Eintrittsschwelle)
werden im Obligatorium ebenso nicht
berucksichtigt wie Lähne über dern
BVG-Maximum von 79 Franken

(Grenzwérte 2008) (siehe auch Tabelle

rauf Seite 48).

Wenn em KMU-Inhaber für seine

Mitarbeiter nur das BVG-Minimurn
versichert, ist dies absolut zulässig;
steuerlich entstehen mit Sicherheit kei-

ne Probleme. Ob die reine Minimalver-

sicherung sinnvoll ist oder ob man bes-

ser gewisse Erganzungen zum BVG
abschliesst, hangt von der Philosophie

und der Risikoeinstellung des Inhabers

ab. Faktoren wie soziale Sicherheit,
Steuern usw. sind für die Gestaltung der

Losung irn Bereich der beniflichen Vor-

sorge mitzuberücksichtigen.
Das Thema Vorsorge ist nicht erst

seit den Diskussionen rund urn die
demografische Entwicklung aktuell.
Doch gerade in kleinen und mittleren
Betrieben werden Fragen rund urn die

Vorsorge haufig stiefmütterlich behan-

delt, was oft auf fehiendes Know-how
oder auf eine gewisse Angst vor der ver-

meintlich hohen Komplexität des The-

mas zurückzuführen ist.
Auch wenn es aufgrund der indivi-

duellen gesetzlichen Anforderungen
keine Einheitsempfehlung an die Aus-

gestaltung der Vorsorge in KMU gibt,
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muss die Geschaftsleitung das Thema
ernst nehmen. Eine optimale Lösung
lässt sich zusammen mit einer Vertrau-

ensperson im Bereich der beruflichen
Vorsorge, die auch Uber die Steuer-
rechtsbestimmungen Bescheid weiss,

aufarbeiten und umsetzen. Der Artikel

gibt einen Uberblick über die wichtigs-

ten Vorsorgebereiche und worauf es bei

diesen zu achten gilt.

Krankentaggeld-Versicherung

Eine Krankentaggeld-Versicheruflg,
weiche die erstenbeidenJahre ab Beginn

der Erwerbsunfähigkeit abdeckt, findet

man in praktisch allen KMU. Demzufol-

ge kann die Wartefrist der Invalidenren-

te auf 24 Monate ausgedehnt werden,

um eine optimale Koordination zu
erhalten. Aufpassen muss man höchs-

tens noch auf die Leistungsdefinition

in der Krankentaggeld:Versicherung
(ideal: sogenannte BVG-Koordinations-

deckung).

I nvalidenrente

Die Höhe der gesetzlichen Invaliden-
rente hangt vom vorhandenen Alters-

kapital und der Summe der kunftigen
Altersgutschriften ohne Zinsen ab.
Kaum jemand interessiert die Berech-

nungsformel — in der Regel achtet man

nur auf die Zahl auf dem personlichen
Pensionskassen-Ausweis. Tatsache ist,

dass das Risiko einer Invalidität für
jeden Arbeitnehmer unabhangig vom

Familienstand gleich hoch 1st und des-

haib auch der Bedarf für alle Mitarbeiter

gegeben ist. Aus diesem Grunde erho-

hen viele KMU die Invalidenrente auf

30 bis 50 Prozent des effektiven Lohnes.

Dadurch sind sie gegenuber dem BVG-

Miniinwn bessergesteilt.

ZurFestsetzung der Invalidenrente

wird die Regelung der IV herangezo-
gen. In diesem Zusammenhang ist es

wichtig zu wissen, dass die Höhe der
IV-Rente nach wirtschaftlicher und
nicht nach medizinischer Invalidität
bemessen wird. So kann es vorkom:
men, dass eine Person, die medizinisch

zu 50 Prozent arbeitsunfahig geschrie-

ben ist, aber 75 Prozent des ursprung-

lichen Lohnes erhält, bei der Bemes-
sung einer W-Rente leer ausgeht, weil
die wirtschaftliche Invalidität ledig-
lich 25 Prozent betragt.

Hinterlassenenrente

Anders sieht es bei der Wahi der Hähe

der Hinterlassenenrente aus: Was
nützt eine Besserversicherung, wenn
der grosste Teil der Belegschaft ledig
mid ohne Unterstutznngspflichten ist?

Es kann durchaus Sinn machen, nebst

der Hinterlassenenrente em Kapital liii

Todesfall über die berufliche Vorsorge

abzudecken, da die Tarife in den Stif-

tungen haufig günstiger sind als bei
einer individuellen einzelnen Todes-
faliversicherung. Bei Einschluss eines

Todesfallkapitals ist zudem eine mög-
liche UVG/SUVA-Ergänzungsversiche-

rung zu koordinieren, damit hier die
gleichen Leistungen bei Unfall nicht
nochmals versichert werden.

Wenn der grössere Teil der Beleg-
schaft in einer Partnerschaft lebt, stelit

8021 Zürich                        
Auflage 10x jährlich 5'109

377009 / 377.9 / 127'208 mm2 / Farben: 3 Seite 46 01.03.2008

Argus Ref 30207287

Ausschnitt Seite 2 / 6



sich zudern Prage. ob fiAt mu die
rechtlichen Erben (Ehefrau,themann,
eingetragene gleichgeschlechtliche
Partnerschaft) versichert sondem
die Hinterlassenenleistungen auch für

Lebensgemeinschaften (Icorikubinat,

Patchwork-Familien) gelten. Die Erfah-

rungen zeigen. dass es einige Pensions-

kassen in diesem Zusaininenhang bis-

Tang verpasst habeji, ihie Reglemente

der heutigen Zeit der Familienzusam-
flleflsetzUflg

AIt.rsvorsorg.

Die Altersvorsorge in der Schweiz
beruht auf dem sogenannten 3-Siulen-
Prinzip: der beruflichen
und individuellen Vorsorge. Nachfol-
gend wird vorwiegend die berufliche
mid individuefle Vornge beieuchtet.

Tab. i: Grenzwerte BVC

Oberer Crenzbetrag 79560 3-fache maximale AHV-Altersrente

Eintrittsschwelle 19890 3/4 der eLnfachen naximalen AHV.Altersrente

Koordinationsabzug 23205 y/8 der einfachen rnaximalen AHV-Altersrente

rial versicherter Lohn 56355 Oberer Crenzbetrag minus Koordinationsabzug

Tab. Altersgutschdften BVG

Manner Frauen

2534 2534

Aitersgutschrift in

% des versicherten

Jab resloh nes

7

35—44

4554
35—44

4554 '5
5565 55-64

C renzwert

i8

Betrag

(in CHF)

DefinitiQr,

Minimal versicherter Lobn 3315 i/S der einfacben maximalen AHV.Altersrente
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Inhaber einer GmbH oder AG gelten

im Normalfall als Arbeitnehmer. Sie
sind deshalb wie die anderen Mitarbei-

ter im Rahmen der beruflichen Vorsor-

ge BVG gegen die Risiken Tod und Inva-

lidität sowie für die Altersvorsorge zu

versichern. Die Ausgestaltung der Pen-

sionskassenlosung gilt demzufolge für

alle Mitarbeiter und lässt aufgrund der

nachstehenden Steuerbestimmungen
keine Sonderbehandlung zu. Wenn also

em Inhaber einen Jahreslohn von
130 000 Franken bezieht und der nächs-

te Mitarbeiter einen Jahreslohn von
weniger als dem oberen Grenzbetrag,

sprich 79 560 Franken aufweist (siehe

Tabelle i auf dieser Seite), kann für das

Sparen em nach oben offener Plan für

alle Mitarbeiter gewahlt werden, ohne

dass es den Steuerrechtsbestimmungen

zuwiderläuft.

Oh in einersolchen Konstellation die

Erhohung der gesetzlichen Altersgut-
schriften (siehe Tabelle 2 aufdieser Seite)

sinnvoll ist, hangt nicht nur von den
Moglichkeiten des Untemehmens, son-

dem auch von der personellen Zusam-
mensetzung der Belegschaft ab. So gilt

eine gutgemeinte Erhahung für den
Inhaber auch für das ubrige Personal.

Inhaber von Einzel- oder Kollektiv-

fIrmen unterstehen zwar nicht der obli-

gatorischen beruflichen Vorsorge, kön-

nen sich aber freiwillig anschliessen.
Erfolgt em Anschluss, werden die Inha-

her vom Grundsatz her gleich behan-
delt wie die ubrigen Arbeitnehmer. Die

Leistungen bei Unfall (keine obligato-
rische Deckung über das UVG) sind
jedoch meist zusätzlich einzuschlies-
sen. Es gibt Pensionskassen, weiche die-

se Unfaildeckung automatisch gewah-

ren, und soiche, bei denen man den
Unfalleinschluss explizit erwähnen
muss. Der Unfalleinschluss hangt aber

auch davon ab, oh sich der Inhaber frei-

willig der obligatorischen Unfaliversi-

cherung unterstelit hat oder nicht.
Bevor eine freiwillige Versicherung

nach BVG abgeschlossen wird, ist em

Gespräch mit dem Inhaber über seine
personhiche Situation und seine Bedürf-

nisse notig. Unter Umständen macht

eine Lösung im Rahmen der Säule für

Selbststandigerwerbende mehr Sinn als

die KollektivversicherungdesBetriebes.

Die Leistungen der Säule 3a können
individuell gestaltet werden, was im
Kollektiv der Firma nur schwer mog-
lich ist. Je nach Konstellation kann aber

auch die freiwillige Versicherung
durchaus Sinn machen, profitiert man
doch in der Regel von besseren Risiko-

tarifen und Verzinsungen.

Für Inhaber einer GmbFl, einer AG

oder von Einzel-/Kollektivfirmen, die
sich der beruflichen Vorsorge gernass

BVG angeschlossen haben, besteht die

Möglichkeit, sich im Rahmen der
reglementarischen Bestimmungen mit

Einkäufen von Beitragsjahren das Kapi-

tal im Alter zu erhöhen und diese Bei-

trage vom steuerbaren Einkommen
abzuziehen. Je nach Pensionskasse steht

auf dem personlichen Ausweis, wie
hoch der maximal mogliche Einkauf
ist. Doch Vorsicht: es handelt sich dabei

urn hochgerechnete Zahien. Für eine
definitive Berechnung ist em entspre-

chenderAntrag zu stellen. Wissenswert

ist zudem, dass man soiche Einkäufe

während dreier Jahre nicht als Kapital

beziehen kann. Auch sind vorbezogene

Leistungen für Wohneigentumsforde-
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rung zuerst zurUckzubezahlen, bevor
wieder Einkäufe von Beitragsjahren
getätigt werden können.

Steuern

In puncto Steuem ist wichtig, dass man

stets die Bestimmungen in der beruf-

lichen Vorsorge beachtet (Angemessen-

heit, Kollektivität, Gleichbehandlung,

Planmassigkeit, Versicherungsprin-
zip). Ubertriebene Altersgutschriften
(mehr als 25 Prozent des AHV-pflich-

tigen Einkommens) werden von den
Steuerbehörden ebenso wenig goutiert

wie die Besserstellung von Anteilsbe-
sitzern der GmbH oder der AG. Letzte-

re wird oft auch als verdeckte Gewinn-

ausschuttung taxiert und steuerlich
als Einkommen aufgerechnet, sodass

nicht nur die Abzugsfahigkeit der Pen-

sionskasse in der Erfolgsrechnung in

Frage gesteilt wird, sondem zusätzlich

auch die Nachzahlung von Sozialversi-

cherungsbeitragen belastet wird. Kol-

lektivität und Gleichbehandlung ist
dann gegeben, wenn die Arbeitnehmer

einer vordefinierten Gruppe gleich
versichert sind. Von Planmassigkeit
kann beispielsweise dann keine Rede

mehr sein, wenn man die Einlagen in
die Pensionskasse vom Geschaftsgang

abhangig macht. Die Definition des

Versicherungsprinzips sieht vor, dass
mindestens 6 Prozent aller Beitrage für

die Risiken Tod und Invalidität aufge-

wendet werden.

der Pensionskasse

Ausschlaggebend für die Wahi der Pen-

sionskassesindnichtdiehaufigzitierten

Verwaltungskosten. Es mag sein, dass

diesebei einzelnen Pensionskassen tief

sind. Doch im Gegenzug gibt es keine

ICapitalgarantie, wenn die besagte Pen-

sionskasse in eine Unterdeckung gerät.

Die Sanierungsbeitrage, die dann zu
zahien sind, kännen wesentlich mehr

ausmachen, als vorher bei den tiefen
Verwaltungskosten eingespart wurde.

Empfehlenswert ist deshaib für KMU
eine Pensionskasse, die vernunftige
Verwaltungskosten, eine realistische
Risikopramie und zudem eine Kapital-

garantie (zum Beispiel von einer Versi-

cherungsgesellschaft) aufweist.

Es darf nicht scm, class mit dem Vor-

sorgekapital der Mitarbeiter versucht
wird, mittelsAnlageproduktenaufdem

Kapitalmarkt hohere Renditen zuerzie-

len. Eine Uber mehrere Jahre einiger-

massen konstante Entwicldung filhrt
längerfristig zur besseren Verzinsung.

Noch em Hinweis, wenn man die
Pensionskasse zu einem anderenAnbie-

ter wechselt: Die Kundigungsfrist (in
der Regel sechs Monate vor Ablauf des

Anschlussvertrages) ist unbedingt zu
beachten. Zudem ist es notwendig, sich

von der neuen Pensionskasse die Uber-

nahme von allfalligen Rentenfällen
(Alters-, Hinterlassenen und/oder Inva-

lidenrentnern) bestatigen zu lassen.
Erst nach Vorliegen dieser Bestatigung
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isteinWechselmoglich.Daimworrnal.

fall die Ablauiè auf den 31.12. festge-
setztsin4istderZeitpunktimFrUhjahr

Urn Offexten für elite alternati-

ve LösungeiBzuholen. Aufdiese Weise

1st sichergestellt, dass per 30.06. eine
Entscheidung gthlit werden kann.

Die Plohe de IV-Renla wird nach wirtschafthicher und riiclit nach msizinischer InvalidilM beniessen.
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